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Bekanntmachung Nr. 039/2008 vom 08.04.2008

Bekanntmachung

Satzung
der Stadt Baesweiler über den Erlass einer Veränderungssperre für den Bereich des
Bebauungsplanes Nr. 88 - Zentrum Baesweiler -, Änderung Nr. 1

§ 1
Abgrenzung des Geltungsbereiches der Veränderungssperre

Der Geltungsbereich der Veränderungssperre umfasst im Stadtteil Baesweiler den ge-
samten Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 88 - Zentrum Baesweiler -, Änderung
Nr. 1.

Die Abgrenzung des Plangebietes ist kartografisch bestimmt.
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§ 2

Inhalt der Veränderungssperre

Die Veränderungssperre beinhaltet, dass

1. Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt oder bauliche Anlagen
nicht beseitigt werden dürfen;

2. erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen von Grundstücken und
baulichen Anlagen, deren Veränderungen nicht genehmigungs-, zustimmungs-
oder anzeigepflichtig sind, nicht vorgenommen werden dürfen.

§ 3
Geltungsdauer der Veränderungssperre

Die Veränderungssperre tritt nach Ablauf von zwei Jahren nach Bekanntmachung außer
Kraft. Die Gemeinde kann die Frist um ein Jahr verlängern.

Die Veränderungssperre ist vor Fristablauf ganz oder teilweise außer Kraft zu setzen,
sobald die Voraussetzungen für ihren Erlass weggefallen sind.

Die Veränderungssperre tritt in jedem Fall außer Kraft, sobald und soweit die Bauleit-
planung rechtsverbindlich abgeschlossen ist.
Bekanntmachungsanordnung:

Vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandkom-
men dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr
geltend gemacht werden kann, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeige-
verfahren wurde nicht durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet

oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei
die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel
ergibt.

Baesweiler, 08.04.2008
Der Bürgermeister

Dr. Linkens 


